
 

Stadt Vechta 
  

Beschlussvorlage  Az.   

Nummer:     2019/0304  Bezug-Nr:   
  Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und 

Marktwesen 

vom 04.11.2019  Fischer, Herbert 

 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für Kultur und Erwachsenenbildung 20.11.2019 öffentlich 
vorberatend 

Verwaltungsausschuss 10.12.2019 nichtöffentlich 
beschließend 

   

Zuschussantrag -Fehlbedarfszuschuss- des Vereins "Theater für Jedermann e.V." 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der Verein „Theater für Jedermann e.V.“ plant in 2020 die Aufführung des Theaterstücks „Jedermann“. 

Premiere wird Anfang September 2020 sein. Zeitgleich wird auch wieder ein historischer Markt, der von rd. 
20 Gruppen und Vereinen aus der Region bestückt wird, stattfinden. Da die abendlichen Veranstaltungen 
unter freiem Himmel abgehalten werden, spielen die Wetterverhältnisse eine wichtige Rolle und könnten 

Einfluss auf den Kartenverkauf haben. Daher hat der Verein mit Schreiben vom 29.10.2019 (Eingang 
30.10.2019), wie auch schon in den Vorjahren, einen Zuschussantrag - Fehlbedarfszuschuss- über einen 
Betrag von bis zu 30.000,00 €- gestellt, für den Fall, dass sich ein nicht zu deckender Fehlbetrag ergibt. 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem beiliegenden Antrag sowie dem vorläufigen Finanzierungsplan. 
Für frühere Veranstaltungen des Vereins hat die Stadt Vechta regelmäßig entweder eine Ausfallbürgschaft 
(2003 in Höhe von 44.000 € und 2006 in Höhe von 60.000 €) übernommen oder Zuschüsse in Aussicht 

gestellt (2008 in Höhe von 60.000 Euro, 2011 in Höhe von 30.000 Euro, 2014 in Höhe von 20.000 Euro), die 
bisher jedoch nie in Anspruch genommen wurden. Auch der für das Jahr 2017 gestellte und vom 
Verwaltungsausschuss genehmigte Antrag auf einen Fehlbedarfszuschuss wurde nicht in Anspruch 

genommen.  
 

 
 
Beschlussempfehlung: 
 

Der Ausschuss für Kultur und Erwachsenenbildung schlägt dem Verwaltungsausschuss folgende 
Beschlussfassung vor:  
 

„Die Stadt Vechta gewährt dem Verein „Theater für Jedermann e.V.“ aufgrund seines Antrages vom 
29.10.2019 für die geplanten Aufführungen im September 2020 einen nicht rückzahlbaren 
Fehlbedarfszuschuss in Höhe von maximal 30.000 Euro. Bei der Ermittlung des Fehlbedarfs sind etwaige 

Überschüsse aus den Vorjahren zu berücksichtigen. Bei dieser Regelung wird vorausgesetzt, dass die 
Gesamtkosten der Veranstaltung die im Finanzierungsplan vorgesehene Ausgabenhöhe nicht überschreiten. 
Sollte eine finanzielle Beteiligung der Stadt Vechta nötig werden, sind über die Einnahmen und Ausgaben 

prüfbare Unterlagen vorzulegen.“ 

 

Finanzielle Auswirkungen:  ja         nein Haushaltsposition: P1. 281000.001;  
                              SK. 431800 

Gesamtkosten der Maßnahme 

(ohne Folgekosten) 
 
30.000 € 

 

Folgekosten 

 
 
keine 

Finanzierung 

 
Haushalt  
2020 

 

Erfolgte Veranschlagung: 

 
 bisher nein 
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